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40. Änderung
im Bereich Sondergebiet
"Schwimmende Ferienhäuser auf dem Altmühlsee"

Kartengrundlage: Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2020
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumnachweis nicht geeignet)

Koordinatenbezug: GK-System
Höhenbezug: ü.N.N. (Status 100)

Kartengrundlage (Flurkarte): Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

Kartengrundlage (Flurkarte): Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
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Wirksamer Flächenutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan des Zweckverbands Altmühlsee
Teilplan Gunzenhausen
mit Kennzeichnung des Änderungsbereichs

40. Änderung des Flächenutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan des Zweckverbands Altmühlsee
Teilplan Gunzenhausen

Darstellungen aufgrund der 40. Änderung des Flächennutzungsplans:

Geltungsbereich der vorliegenden
40. Änderung des Flächennutzungsplans

Sonderbaufläche i. S. d. § 10 BauNVO zu Erholungszwecken

Landkreis Weißenburg- Gunzenhausen

Zweckverband Altmühlsee

9. Die Erteilung der Genehmigung der 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan wurde am ...................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Die 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden beim Zweckverband Altmühlsee zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan ist damit rechtswirksam. Auf
die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans
einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

8. Ausgefertigt:

Verfahrensvermerke

Gunzenhausen, den ....................

Gunzenhausen, den ....................

Gunzenhausen, den ....................

1. Der Zweckverband Altmühlsee hat in seiner Sitzung vom ............... 2021 die Aufstellung der 40. Änderung
des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in Gunzenhausen beschlossen.  Der
Aufstellungsbeschluss wurde am ............... 2021 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauBG mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan in der Fassung vom ................ 2021 hat in dem Zeitraum vom ............... 2021 bis ...............
2021 stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden am ............... 2021 durch ortsübliche
Veröffentlichung bekannt gemacht.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in
der Fassung vom ............... 2021 hat im Zeitraum vom ............... 2021 bis ............... 2021 stattgefunden.

4. Zum Entwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung
vom ............... 2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom ............... 2021 bis ............... 2021 beteiligt.

5. Der Entwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung
vom ............... 2021 wurde mit Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
............... 2021 bis ............... 2021 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am ...............
2021 durch ortsübliche Veröffentlichung bekannt gemacht.

6. Der Zweckverband Altmühlsee hat mit Beschluss vom ............... 2021 die 40. Änderung des
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom .............2021  festgestellt.

7. Das Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen hat die 40. Änderung des Flächennutzungsplans mit
integiertem Landschaftsplan Bescheid vom .............    AZ ...............................................  gemäß § 6 BauGB
genehmigt.

.............................................
Dienstsiegel

Genehmigungsbehörde

.............................................
Karl-Heinz Fitz

Verbandsvorsitzender,
Erster Bürgermeister

.............................................
Karl-Heinz Fitz

Verbandsvorsitzender,
Erster Bürgermeister

.............................................
Karl-Heinz Fitz

Verbandsvorsitzender,
Erster Bürgermeister

Hinweise durch textliche Erläuterung
Denkmäler:
Bau- und Bodendenkmäler sind im Änderungsbereich akutell nicht bekannt. Das Vorkommen
archäologischer Spuren im Planungsgebiet kann aber für den gesamten Geltungsbereich
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Beim Auffinden von Bodendenkmälern (u.a. auffällige
Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall- oder Kunstgegenstände etc.) sind unmittelbar gemäß
der geltenden Meldepflicht die Untere Denkmalschutzbehörde im Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen, Bahnhofstraße 2 (Gebäude A), 91781 Weißenburg i. Bay.,
Tel. 09141-902-0 oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, Tel.
0911/235 85-0 zu verständigen.

Altlasten:
Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Änderungsbereich akutell nicht
bekannt. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass beim Auftreten von altlastenverdächtigen oder
schädlichen Bodenveränderungen und -verunreinigungen umgehend, d.h. ohne schuldhaftes
Verzögern, die zuständigen Fachstellen am Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen sowie am
Wasserwirtschaftsamt Ansbach zu informieren sind und die weitere Vorgehensweise abzustimmen ist.

Vogelschutzgebiet:
Die überplanten Seeflächen des Altmühlsees sind Bestandteil des Vogelschutzgebietes "Altmühltal mit
Brunst-Schwaigau und Altmühlsee " (DE 6728-471)

Biotopkartiere Flächen:
In der Uferzone des Altmühlsees befinden sich umfangreiche biotopkartiere Hecken- und
Gehölzstrukturen

Darstellung durch Planzeichen (Legende):

Bodendenkmale
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des Flächennutzungsplans

Geltungsbereich der 40. Änderung
des Flächennutzungsplans

Flächennutzungsplan
mit integriertem Landschaftsplan
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